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(bei Antwort bitteangeben )

Bearbeiter
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IhreEingabe vom 10.Februar 2021
Antrag nach dem InformationsfreiheitsgesetzNRW

Sehr geehrter ███ ████ █

IhrenAntrag vom 10. Februar 2021 auf Herausgabe der von mir ermit
teltenRohdaten der Justizgeschäftsstatistikdes Jahres 2019 fürdie
Verwaltungsgerichte(VWG-Statistik)lehneichab.

Der AnspruchaufHerausgabeder Rohdatennachdem IFG NRW ist
gemäß § 4 Absatz 2 Satz 1 IFG NRW i. V. m . § 13 Absatz 1 Satz 1
LStatG NRW ausgeschlossen. Die begehrten Rohdaten zur VwG
Statistikenthalten Einzelangaben im Sinne des § 13 LStatG NRW .
Dass Rückschlüsse zur Arbeitsweisenur in Bezug auf einen Spruch
körper, nichtaber auf einzelneRichterinnenund Richtermöglich sind,
istfürdie Bewertung unerheblich,da das Gruppenergebnis im gegebe
nen sozialenKontextden einzelnenMitgliederndes Spruchkörperszu
gerechnetwird. UnabhängigdavonsindauchkammerinterneGe
schäftsverteilungsplänefür jedermann Einsichtnahme
bereitzuhalten, mitderenHilfeggf.auch RückschlüsseaufdieArbeits-
weisebeiEinzelrichterentscheidungenmöglichsind.EineAusnahme-
vorschriftim Sinne des § 13 Absatz 1 Satz 3 LStatG NRW istnichtein
schlägig.EineschriftlicheEinwilligungder betroffenenRichterinnenund
Richterim Sinnedes§ 13Absatz1 Satz3 Nr.1 LStatGNRW liegtnicht
vor. EinedieÜbermittlungvon EinzelangabenzulassendeRechtsvor
schriftim Sinnedes § 13 Absatz1 Satz3 Nr.3 LStatGexistiertnicht.

zur
Hausanschrift/Nachtbriefkasten:

Appellhofplatz

50667Köln
Eingang:Burgmauer
Telefon: 0221 2066-0

Verwaltung@vg-koeln.nrw.de
www.vg-koeln.nrw.de

Telefax: 0221 2066-7000

EinweitererAusschlussgrundergibtsichaus § 9 Absatz 1 IFG NRW .
Hinsichtlichdes Vorliegensvon personenbezogenen Daten geltendie
Ausführungenzu Einzelangabenim Sinnedes § 13 LStatGNRW ent

InformationenzurVerarbeitungpersonenbezogenerDatenInJustizverwaltungssachenfindenSieunter
www.vg-koeln.nrw.de/kontakt/impressum



Die Präsidentin

des Verwaltungsgerichts Köln

Seite 2/2sprechend.DieAusnahmeregelungen des § 9 Absatz 1, Halbsatz2 IFG
NRW greifennicht. Insbesondereliegtkeine Einwilligungder betroffe
nen Richterinnenund Richtervor,§ 9 Absatz 1 Halbsatz2 Buchstabe a
IFG NRW .EineAbtrennungoderSchwärzungderpersonenbezogenen
Daten istnur miteinem unverhältnismäßigenAufwand möglich, § 10
Abs. 1 Satz 2 IFG NRW .Auch eineEinholungder Einwilligungkommt
nichtin Betracht, da der hiermitverbundene erheblicheVerwaltungs
aufwand inkeinem angemessenen Verhältniszu Ihrem Informationsbe
dürfnissteht, vgl.§ 9 Absatz 1 Halbsatz2 Buchstabe d IFG NRW .Zu
dem müssen nach dem hinter dem IFG NRW stehenden Gedanken nur

vorhandene Informationenzur Verfügunggestelltwerden. Die öffentli
chen Stellensind nichtverpflichtet, sichInformationenerstzu beschaf
fen. Gleiches muss gelten, wenn mit der Zurverfügungstellungbereits
vorhandener Informationen ein erheblicher Verwaltungsaufwand ein
hergehenwürde.

Für diese Antwort werden Gebühren nichterhoben .

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesenBescheidkann innerhalbeinesMonats nach Bekanntga
beKlagebeidem VerwaltungsgerichtKölnerhobenwerden.

Mitfreundlichen Grüßen
im Auftrag
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